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M 4â. Samstag den k. November k555.
Äbonnementspreis:

Für die Stadt Solo-
thorn:

Halbjâhrl, Fr, 4. 50.
Vurteljährl,: Fr, 2,25,
Franco fiir die ganze

Schweiz:
Halbjâhrl,: Fr. 5. -Aierteljährl: Fr, 2, 90,
Fiir das Ausland pr,

Halbjahr franco:
Für ganz Deutschland

» Frankreich Fr, 6

cìviVeiz e
riir Italien Fr. 5, 50.

Mr Amerika Fr, 8. 50.

Airchen-Aeitung
ßinrückungsgebühr:

10 Cts. die Pctitzeile
(8 Pfg, RM, für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

l Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Nach dem 31. Dktobcr.

Mit Bangigkeit hat mancher Freund
des Vaterlandes auf den Ausgang der

Nationalralhswahlen hingeblickt. Wären

Ke so ausgefallen, wie die roh-radikale
Partei eS anstrebte, so wären wir einer

steigenden Verwirrung und noch schwererem

Unglück entgegengegangen. Denn das muß

Man nur nicht glauben, daß sich die kath.

Vevölkernng in religiösen Dingen und in
der Schulfrage einer eingebildeten und doch

Aeistesarmen Cligne und der rohen Masse,

auf welche sie sich stützt, unterwerfen werde;

ebenso wenig darf man glauben, daß der

christliche Sinn und daS Bewußtsein der

kantonalen Selbstständigkeit so weit her-

untergekommen seien, um sich kopfüber in

ein centralistischeS, modernes Staatssystem

ZU stürzen, daS den alten, soliden Grund-

lagen der schweizerischen Eidgenossenschaft

hvchmüthig den Rücken kehrt : nd zu sau

ien anfängt, ehe es sich ni recht ent-

wickelt hat. Immer kräftige hätte sich

ber Ruf erhoben: Wir wollen frei bleiben,

wie die Väter waren, und lassen uns nicht

in das Joch einer Parteiherrschasl ein-

ipannen oder mit fremdem Firlefanz be-

ihören! So wäre eS, den zwängerischen

Nachäffern fremden Unwesens gegenüber,

Aewlß bald zu ernsten Auftritten gekom-

Men. —
Die NationalrathSwahlen des 81. Ok-

lobers haben die Gefahr für den Augen-

blick beseitiget und das Einschlagen einer

vernünftigern, friedlichern, vaterländischem

Politik wenigstens ermöglichet. Zwar
kommen sie wieder her von Genf jene

Männer, welche einem ausdrücklichen Bun-

deSgesetz über die Abstimmung in den Ge-

Meinden Hohn sprechen, die Repräsentanten

jener extremen Partei, welche in Genf out

krvudl» la terre st 1'oiule, alle Ver-

uünftigen von sich stießen, so daß sie nicht

einmal die Hälfte der Stimmfähigen auf

stch vereinigten und bald unter dem Ge-

Wichte der Lächerlichkeit abtreten werden.

Ihnen schließen sich an die radikalen

Neuenburger, die rothen Repräsentanten

des Jura, beide mit dem Bewußtsein, daß

ihr Sieg ein sehr zweideutiger ist und sie

einer starken, stets wachsenden Opposition

gegenüberstehen. Sie kommen wieder, die

red- und schreibseligen Solothurner, die

jetzt nebst den Berner» eine neue christ-

katholische Kirche in der Mache haben,

viel Theologie treiben aber wenig davon

verstehen und darüber andere, nothwendi-

gere Dinge vergessen; die eine knappe

Hälfte des Volkes hat sie geschickt, die an-

dere läßt sie gehen Mit ihnen kommen

auS dem Aargau und von St, Galle»

her „Auögeschossenc" einer perfiden Wahl-

geometric; von Zürich her einige neue

und alte Schwert- und Kenlenträger der

sog. Demokratie, welche in dem Zug gegen

Rom vorschreiten und vorblasen müssen.

Aber sie finden nicht alle, welche sie er-

wärteten (in Bern vielleicht mehr Häupter

alS Köpfe), und ihnen gegenüber die alten

Gegner eben so zahlreich und „auf dem

rechten Flügel verstärkt."

ES hat gefehlt für diese Partei eines

unseligen ErtremS; wenn sie jetzt, von

der Fluth der Bewegung getragen, sich

nicht zu erheben und zu vergrößern ver-

mochte, so wird sie bald mit der Ebbe

sinken; denn mit jedem Tag wird ihr

einseitiges, verderbliches Treiben mehr er-

kannt; immer größer wird die Zahl Der-

jenigen, welche den Frieden unter den Con-

fessionen, gleiches Recht und gleiche Elle,
republikanische Einfachheil und Sparsam-
keit im Staatshaushalt fordern, und sich

weder ihre angestammten Sitten und Ge-

setze, noch ihre Erziehung, am wenigsten

ihren Glauben und ihre kirchlichen Ein-

Achtungen von leeren Großsprechern de-

formiren lassen wollen. Man wird auf
jene hören und besonnener vorgehen müssen.

Darum wieder neuen Muth gefaßt,

aber nicht nachgelassen mit Beten und

Arbeiten, mit Thätigkeit und männlicher
Entschiedenheit! Das hat den St. Gallern
und Tesstnern zum ruhmwürdigen Siege

geholfen und den spätern Sieg an jenen

Orten wenigstens vorbereitet, wo eine

schlaue und schlechte Wahlkreisverkuppelung

die sreie Wahl deS Volkes und den eigent-

lichen Ausdruck seiner Gesinnung ver-

hindert.

Kic preußischen Katholiken in der

Untcrrichtsfrage.

Am 18. Oktober fand in Münster
eine Katholikcnversammlung statt. Aus

allen Theilen Westfalens hatten sich Tau-

sende von katholischen Männern zusammen-

gefunden, um vereint in der hochwichtigen

Unterrichts frage für die Rechte der katho-

lischen Kirche und die Freiheit ihre Stimme

zu erheben. In dem festlich geschmückten

(leider nur zu engen) Saale erblickte man

im Hintergrund ein brillantes Kreuz, unter

dessen Fuße sich ein Drache in Wuth und

Schmerz krümmt. Auf leuchtendem Schilde

prangten zur Seite die Namen Over-
berg und Fürsten berg. Nachdem

die Versammlung sich konstituirt, erhielt

zuerst das Wort der Freiherr v. Schor-
lemer-Alst. Er gedachte einleitend

deS Schmerzlichen, wie auch des Tröst-

lichen in der Lage des Katholizismus.

Zu seinem eigentlichen Thema der Schul-

frage übergehend, begründete er als die

in preußischen Verfassung basirten Förde-

rungen die Leitung des Religions-
Unterrichts und confession elle

Schul e, respektive die U n t e r r i ch t S-

f reiheit. Ueber Letztere sprach der

Redner:

„Nach den Erfahrungen, die wir ge-

macht haben und noch machen, müssen

wir die Frage klarer stellen, und ich fasse

daS in die Worte: Verlangen wir
die U n t e r r i ch t s f r e i h e i t; käm-

pfen wir mit allen gesetzlichen Mit-
teln für dieselbe, daS heißt für das Recht,

unsere eigenen confesstonellen Schulen zu

errichten, und von dem Schulzwange be-

freit zu werden. Der selige Herr von

M alli nckr o dt hat sehr richtig gesagt,

daß der Konflikt zwischen Staat und

Kirche nur auf dem Boden der Frei-
h e it gelöst werden könne, und deshalb

'

verlangte er die Trennung von Staat und

Kirche. Ebenso müßen auch wir die Lö-
suug des Konflikts in der Unterrichtsfrage >

auf dem Boden der Freiheit, in der Unter-

richtsfreiheit verlangen. Nun weiß ich î

wohl, daß unsere Gegner laut aufschreien

werden, daß wir, wie sie meinen, ermattet

am Boden liegend, so weitgehende Förde-

rungen stellen; aber mit dem „ermattet
am Boden liegen" hat eS seine guten

Wege, und die Forderung geht gar nicht

zu weit. Sie ist sogar in der Verfassung

begründet. Artikel 21 besagt, Eltern und

Vormünder sollen ihre Kinder und Pflege-

befohlenen nicht ohne den Unterricht der

Volksschule lasten, und Artikel 22, daß

Jeder, der seine wissenschaftliche, technische

und sittliche Fähigkeit nachweist, das Recht

hat, Schulen zu gründen und Unterricht

zu ertheilen. Es werden diese Artikel nur
konsequent auszuführen sein, um unsere!

Forderung zu unterstützen. Mit derselben

gehen wir allerdings einem langen Kampfe

entgegen, der wohl über unsere Lebenszeit

dauern wird. Aber Das darf uns nicht

verzagt machen oder zurückschrecken. Ich

erinnere nochmals an O'Connell. Als er

die große Aufgabe der Emancipation Jr- ^

lands übernahm, war er erst einige zwan-

zig Jahre alt. Am Ende eines langen I

Lebens, dadurch besonders groß und merk-

würdig, daß er sich nicht niederbeugen ließ,

daß er sich immer wieder erhob, wenn er

auch Niederlagen erlitten, hat er Vieles,

aber nicht AlleS erreicht. Schreiben wir

daher muthig „Unterrichtsfreiheit" auf unser

Panier. Wenn w i r auch darüber weg-

sterben, werden Andere das unserer ster-

benden Hand entsinkende Panner wieder

aufnehmen, und am Ende wird der

Sieg doch unser sein. Vergessen

wir auch nicht, daß der moderne Libéra-

liSmus unS die Wege bereitet. Wenn Sie

der Entwickelung deS modernen Liberalis-

muS gefolgt sind, werden Sie bemerkt



haben, daß in seinen Händen alle Frei-

Heiken, auch die vo5 ihm proklamirten,

gerinnen, wie saure Milch, Sehr nakür-

lich, denn wenn diese Freiheiten nur für

eine Partei gelten sollen, werden sie zur

größten Unfreiheit,.. Beachten wir end-

lich, daß der moderne Liberalismus auch

mit seinen wirthschastlichcn Principien

bankerott macht; ein Krach folgt dem

andern. Die Krache sind noch lange nicht

am Ende. Inzwischen entwickelt sich unter

dem Donner des Kulturkampfes mehr und

mehr auf socialem Gebiet eine dunkle

Macht, deren Wachsthum alle Parteien

mit Schrecken sehen, gegen welche die rich-

tigen religiös sittlichen Mittel nicht ge-

braucht werden. Wenn nun die Wogen

dieser socialen Bewegung, waS Gott ver-

hüten wolle, über unseren Köpfen zusam-

menschlagen, dann werden Alle, und die

„Liberalen" nicht zuletzt, Hilfe flehend ihre

Arme nach der katholischen Kirche aus-

strecken und rufen : „Rette Du un s,

denn wir gehen zu Grunde."
Und dann, meine Herren, damit will ich

schließen, wird es darauf unkommen, daß

unsere Partei fest und entschlossen mit

ihren klaren Grundsätzen auf dem Boden

der Religion dasteht, daß dann auf unserer

Brust, rein und makellos, wie bisher der

Schild prangt, aus den mit goldenen Buch-

staken die Worte eingeschrieben sind: Für
Wahrheit, Freiheit und Recht."

Stürmischer Applaus folgte dem Vor-

trage. Nachdem noch mehrere Redner ge-

sprechen, auch der Führer des Centrums,

Hr. v. W i n d t h or st, verlas Dr. H ü l s-

k a mp folgende Resolutionen, welche ein-

stimmig angenommen wurden:

1) Wir verlangen, daß dem Artikel 24

der preußischen Verfassungsurkunde und

den in Westfalen zu Recht bestehenden

Schulordnungen entsprechend, die Leitung

und Ertheilung des Religionsunterrichtes

in der Volksschule, sowie "die religiöse Er-
ziehung überhaupt, ganz in derselben Weise

wie bisher, auch ferner von der Kirche

ausgeübt werde. Insbesondere verlangen

wir, daß der Religionsunterricht durch die

Pfarrgeistlichkeit und neben derselben nur
durch von der Kirche dazu bevollmächtigte

und beauftragte Lehrer ertheilt werde und

zwar in 'einer der hohen Wichtigkeit und

Würde des Gegenstandes angemessenen

Stundenzahl, innerhalb der schul-

planmäßigen Unterrichtszeit im Schul-

lokale, und nach den von der Kirche vor-
geschriebenen Lehrbüchern.

2) Wir wollen dem Artikel 24 der

Verfassung gemäß die confessionelle, für
uns also die katholische Schule,

weil sie allein die Bildung und Erziehung

unserer Kinder nach den Lehren unseres

Glaubens garantirt und weil n u r diese

Garantie den staatlichen Schulzwang zu-

lässig machen kann.

3) Wir erklären: Wenn die vorstehend

aufgestellten Forderungen nicht erfüllt

werden, so müssen die Katholiken Alles

aufbieten, um dem alsdann unerträglich

werdenden Slaatsschulmonopole gegenüber

die allgemeine Unterrichtöfreiheit zu er-

streben.

4) An alle katholischen Gemeinden West-

falens ergeht hiermit die dringende Auf-

forderung, alle gesetzlichen Mittel in Be-

wegung zu setzen, um den in den obigen

drei Resolutionen ausgesprochenen Grund-
sätzen uneingeschränkte Geltung zu ver-

schaffen.

Die Ausführung der Intentionen der

Versammelten ward dem Comite überlassen,

welches sich durch Cooptation in ange-

messener Weise erweitern kann. Als bin-

dende Aufgabe ist demselben der Erlaß
einer Vorstellung an den Landtag über-

tragen worden. Der Präsident forderte

zum Schluß in einer kurzen Ansprache zu
einem Hoch auf den hl. Vater auf, in

welches die vielen Tausende mit Begeiste-

rung einstimmten."

Zwei Aktenstücke aus î>cm Grchcn-
bâcher Handel.

— Der Hochw. Herr Pfarrer Wetter-

Wald hatte dem-Tit. Regierungsrath fol-
gende Verantwortung eingereicht, welche

aber bei dessen Verurtheilung nur insofern

beachtet ward, alö die Anklage auf „höh
nende und verächtliche Ausdrücke" fallen

gelösten wurde.

Tit.
Durch Zuschrift vom 23. dö. fordern

Sie mich auf, wegen Vornahme kirchlicher

Funktionen bei der schwer kranken Ehefrau

Chrhsilla Schenker von Däniken mich zu

verantworten. Der Klagepunkt ist zwar
rein religiöser Natur, weßhalb ich mich

zunächst, wenn ein Fehler vorläge, vor
den kirchlichen Obern zu verantworten hätte.

Dennoch will hiemit gehorsamst Ihrer
Aufforderung entsprechen.

1) Ihr verehrt. Schreiben besagt:

„Pfarrer Wetterwald vernahm deren hder

Frau Chrhsilla Schenker) Krankheit und

besuchte sie am Montag den 6. Sept ab-

hin."
Hienach möchte es den Anschein haben,

als ob ich ungcrufen die Kranke besucht,

mich also gewissermaßen ihr aufgedrängt

hätte. Allein die Sache verhält sich ganz
anders. Am 6. September abhin Nach-

mittags erschien die Schwester der Kranken

im Psarrhause und verlangte, ich möchte

doch diesen Abend noch die Kranke be-

suchen, welchem Rufe ich Folge leistete.

Die Kranke sprach mir den Wunsch

aus, die hl. Sterbsakramente auö meiner

Hand zu empfangen. Dieses versetzte mich

in die Nothwenoigkeit, ihr — jedoch mit

aller Schonung und Milde — zu erkläre»,

daß ich ihrem Gesuche nur entsprechen

könne, wenn sie bereit sei, ihre durcb Hrn.
Herzog in Ölten vorgenommene Trauung
auch kirchlich, nach den Grundsätzen der

römisch-kathol. Kirche abschließen zu lassen,

auf welche die Kranke, sowie auch ihr
Ehemann ohne die mindeste Widerrede ein-

gingen, worauf ich die Trauung in Ge-

genwart der Hausgenossen als Zeugen vor-

nahm und ihr theils noch an demselben

Abend, theils am darauffolgenden Morgen
die Tröstungen unserer hl. Religion spcn-

dete.

2) Der fraglichen Ehe habe ich nie-

malS ihre civile Gültigkeit abgespro-

chen, weil Herr Herzog von der Tit.
Staatsbehörde dadurch, daß er als Pfarrer
von Ölten anerkannt wurde, auch den

Charakter eines bürgerlichen Standesbe-

amten erlangt hat.

Allein dadurch, daß Frau Schenker mich,

den römisch-katholischen Priester, aus freien

Stücken an ihr Krankenbett berief und

vom r ö m i s ch - k a t h o l i s ch e u Prie-
sier die hl. Sterbsakramente verlangte, be-

zeugte sie unverkennbar, daß sie Mitglied
der römisch-katholischen Kirche sein und

als solches von ihrem Seelsorger be-

handelt werden wolle.

Nun aber ist es Ihnen bekannt, hoch-

geachteter Herr Landammann, hochgeachtete

Herren RegicrungSräthe, daß Herr Herzog

aus der römisch-katholischen Kirche ausge-

schieden ist, daß somit seine Assistenz bei

einer Training derselben keinerlei kirch-
liche Gültigkeit, nach den Grundsätzen

der römisch-katholischen Kirche verschaffen

kann.

Somit lag, wenigstens indirekt, schon

in meiner Berufung an daö fragliche

Krankenbett, die Aufforderung der Kranken

an mich, ihre bürgerlich gültige
Ehe aucb kirchlich perfekt zu ma-

men, nach den Grundsätzen unserer Kirche;
und hiezu hatte Frau Schenker die volle
Freiheit und das u n bestreitbare
Recht, — eine Freiheit und ein Recht,

von welchen künftighin, wenn einmal das

Institut der Civilche in unserm Kantone

eingeführt ist, häusig und ohne die

geringsteMißachtung des bür-

gerlichen Standesbeamten Ge-

brauch wird gemacht werden.

3) Aus dieser meiner Auffassung der

bürgerlichen Gültigkeit der fraglichen Ehe

ergibt sich vom selbst, daß ich keinerlei

Veranlassung hatte, über die altkatholisA
^

Trauung höhnende oder veräch^
li ch e A u S drücke zu gebrauchen, welch

letztere Zulage ich hiemit entschieden zu-

rückweiscn zu können in der Lage bin.

4) WaS schließlich die Anklage betrifft,

ich hätte „die E h ele ute in Angst

verse tzt", so muß ich auch diese als voll-

ständig unbegründet zurückweisen. Der Zu-

stand der Kranken war, so viel ich von

der ärztlichen Aussage erfahren und beî
^

meinem Besuche selbst wahrzunehmen

glaubte, ein in hohem Grade bedenkliches,

so daß ich die elementarsten Begriffe der

Menschlichkeit und der Pastoralklnghrit

hätte ignorircn müssen, um mir eine

„Aengstigung" der Kranken in dieser Lage

zu Schulden kommen zu lassen. Ucbrigeud

scheint mir schon die erfreuliche Thatsache,

daß n a ch Vornahme meiner kirchliche"

Funktionen am Krankenbette der Gesund-

heitözustand der Frau Schenker sich nicht

nur nicht verschlimmert, sondern von

Stunde an sich verlessert halte, die Ve-

Häuptling, ich hätte die Kranke geängstiget

und durch GewissenSvorhalte drangsalirt,

wesentlich zu entkräftigen.

Weit entfernt also, durch mein bczüg'

licheS Verfahren mich einer Amtspflicht

Verletzung schuldig zu wissen, glaube ich

im Gegentheil so gehandelt zu haben, w>e

ich als römisch katholischer Priester in> ^

Gewissen dazu verpflichtet war und wst

zweifelsohne, in ähnlichem Falle, jeder

andere Pfarrer gehandelt hätte.

Sollten Sie, trotz dieser wahrheitsge-

treuen Darlegung dcS SachverhalteS, gr

gen mich weiter vorgehen, so müßte

darauf dringen, daß mir das Resultat der

von Ihnen angeordneten oberamtliche"

Untersuchung mitgetheilt und dadurch

legenheit geboten würde, allfällig nöthig

scheinende Berichtigungen vorbringen Z"

können.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ch. Wcttcrwald, Pfarrer.

Regicrungsrathslicschluß sammt Bericht ^

und Antrag an den h. Kantonsrath

von Solothurn betreffend Abberufung
des Herrn Pfarrer Chr. Wetterwalv

in Grctzenbach.
Am 14. Oktober abhin ging dem

gierungsrathe die Anzeige ein, es habr

Hr. Pfarrer Wetterwald in Gretzcnbach ì

einer schwerkranken Frau in Däniken, Kirche
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gemeinde Gretzenback», welche im Jahre
^73 durch den altkatholischen Pfarrer in
^Oen getraut werden war, erklärt, die

allkatholische Ehe sei ungültig und er könne

>hr die Stcrbsakramente nicht verabreichen,

bevor sie neuerdings, d. h. römisch kathol,

getraut worden sei. Auf daS Drängen
^s Pfarrers haben die Frau und ihr
Ehemann schliesslich nachgegeben und erstere

habe darauf am Krankenbett in Gegen-

wart von zwei Zeugen die Trauung noch

einmal vorgenommen und der Kranken erst

nachher die Sterbsakramente verabreicht.

Gestützt hierauf hat der Rcgicrungs-
lnth unterm 15. Oktober beschlossen, eS

sei Herr Pfarrer Wetterwald nach Mast
gäbe des Gesetzes vom 24. Dezbr. 1870
wegen AmtSpflichtverlctznng zur Vcrant-

wortung zu ziehen.

Die amtliche Untersuchung stellt heraus,
bast obige Angaben vollkommen richtig
find. Die genannte Frau, Anna Chrystlla
Schenker wurde am22. September 1873

burch Hrn. Pfarrer Herzog in Ölten mit
ihre», Ehemann, Jakob Scheuker von

Däniken, ehelich eingesegnet. Die Ehe ist

auch unterm gleichen Datum im Ehebuch

ban Däniken durch Herrn Pfarrer Wetter-

Wald eingetragen worden. Später zog

bas Ehepaar nach Däniken. Frau Sehen-
fcr lag seit Ende August 1875 als Kind
betterin schwer krank darnieder. Den 6.

September wurde Herr Pfarrer Wetter-

Wald ohne Wissen der Kranken durch deren

Schwester zum Krankenbett gerufen. Er
sagte gleich beim Eintrete» zu der Kranken :

„Ihr wollt, scheint eS, beichte» !" worauf
sie antwortete: „Ja, es ist mir gleich."

Darauf erklärte ihr Hr. Wellerwald, sie

wisse, daß sie durch Hrn. Herzog in Ölten

getraut worden sei; diese Eh- sei ungültig
und er könne ihr die Beicht nicht abnch-

wen, bevor er sie neuerdings getraut habe.

Die geängstigte Frau und ihr Ehemann

gaben schließlich dazu ihre Einwilligung
und die Trauung wurde am Krankenbett

ber F,au Scheuker in Gegenwart von

Zwei Zengen noch einmal vorgenommen.

Hr. Pfarrer Wetterwald in seiner Ber-

antwortung vom 20. Okt. bestreitet vor-
krst den staatlichen Behörden die Befug-

Pst, sich in diese Angelegenheit zu mischen.

Im Uebrrgen gesteht er die obigen That-
sachen zu, behauptet jedoch, er habe vom

dbnrisch-katholischen Standpunkte aus ge-

handelt.

Man kann sich heute der Wahrnehmung

»icht verschließen, daß ein Theil der röm -

katholischen Geistlichkeit bestrebt ist, shste-

Matisch die Autorität der staatlichen Ge-

sehgebung zu untergraben, die engherzigen

Anschauungen einer einzelnen ReligionSge-

uossenschast neben und entgegen den be-

stehenden Gesetzen zur Herrschaft zu bringen

und durch Pflanzung von Haß und rcli-

giöscm Fanatismus die Bevölkerung gegen

einander aufzuhetzen.

Zu diesen Geistlichen gehört in hervor-

ragender Weise Hr. Wetterwald, Pfarrer
in Gretzenbach. Statt seine Pfarrange-

hörigen religiös und sittlich zu erziehen,

ist seine ganze Amtsthätigkeit seit langer

Zeit dahin gerichtet, die Pfarrangchörigcn

aufzuhetzen und Grundsätzen der Verfol-

gung und Intoleranz Geltung zu ver-

schaffen, welche mit einer gedeihlichen Wirk-

samkeit eines Seelenhirten nicht vereinbar

sind und den öffentlichen Frieden in hohem

Grade gefährden. Diese letztere Thatsache

fällt um so mehr in'S Gewicht, als der

Kanton Solothurn ein paritätischer Kanton

ist, woraus den Behörden die Pflicht er-

wächst, daS friedliche Zusammenleben der

verschiedeneu Rcligionsgenossenschaften zu

schützen. Die vorliegende Handlung des

Herrn Pfarrer Wcttcrwald betrachten wir

als eine A m t S p f l i ch t S v erle tzu ng

schwerster Art und glauben, eS sei

der Augenblick gekommen, gegen den Be-

klagten allen Ernstes einzuschreiten.

Der RegierungSrath hat deßhalb unterm

26. Oktober

In Erwägung durch die amtliche Unter-

suchung und dinch daS Geständniß des

Beklagten die Richtigkeit der ihm zur Last

gelegten Thatsachen konstatirt ist;

In Erwägung die Ehe der Eheleute

Jakob und Ehrysilla Schenker nach den

gegenwärtigen Gesetzen durch deu recht-

mäßigen Pfarrer von Ölten gültig ge-

schloffen wurde:

In Erwägung Hr. Pfarrer Wetterwald

als Pfarrer der Kirchgcmcinde Gretzenbach

die Pflicht der Seelsorge in dortiger Ge-

meinde hat:
In Erwägung die Weigerung des Be-

klagte», der Frau Schenker die Sterbe-

sakramente zu verabreiche», ehe und bevor

sie noch einmal getraut sei, verbunden mit
der Erklärung, daß die in Ölten geschlos-

sene Ehe ungültig sei und die wirkliche

Vornahme einer neuen Copulation am
Krankenbett der Frau Schenker eine schwere

Verletzung der Amtspflichten und eine

offenbare Verhöhnung der bestehende» Ge-

setze ist;
In Erwägung abgesehen hicvon die

Handlung des Beklagten gegenüber einer

schwerkranken Frau, welche in jenem Au-
genblick nicht mehr im Besitze ihrer Ver-
standeSkräste war, als eine Gewaltthat
gegen das Gewissen und als ein Akt

roher Intoleranz betrachtet werden muß,

gegen welchen die staatlichen Behörden im

Interesse der Aufrcchthaltung des konfes-

stonellcn Friedens einzuschreiten berechtigt

und verpflichtet sind; (Art. 50 der Bun-

deSverfassung.)

In Erwägung Art. 9 deS Gesetzes über

Verantwortlichkeit der Beamten vom 24.

Dez. 1870 dem RegierungSrath die Be-

fugniß gibt, gegen Beamte, welche ihre

Amtspflichten verletzen oder vernachlässigen,

oder Handlungen begehen, welche mit der

fernern Ausübung ihres Amtes unverein-

bar sind, Disziplinarverfügungen zu treffen,

bestehend in Ordnungsbuße, Amtseinstel-

lung auf bestimmte Dauer und Abbe-

rufung;
In Erwägung Art. 8 des Gesetzes be-

treffend Wiederwahl der Geistlichen vom

28. Dez. 1872 bestimmt, daß die Abbe-

rufung von Geistlichen nur nach Maß-

gäbe des obgenanntcn Verantwortlichkeit?-

gesetzes durch den Kantonsrath stattfinden

kann;

In Anwendung der augeführten Ge-

setzesstellen und Art. 50, Lemma 2 der

schweizerischen Bundesverfassung beschlossen :

1. Herr Pfarrer Chr. Wetterwald in

Gretzenbach wird vom Empfang dieses

Beschlusses an bis zum endgültigen

Entscheid deS hohen KantonöratheS

in seinen Funktionen als Pfarrer der

Kirchgemcinde Gretzenbach eingestellt.

2. Der Regierungsrath beantragt dem

hohe» Kantonsrathe in seiner nächsten

Sitzung die Abberufung des Herrn

Wetterwald von seiner Pfarrpfründe.

3. Dieser Beschluß ist dem Beklagten,

dem Oberamt Olten-Gösgcn und den

Ammännern von Gretzenbach, Däni-
kcn und Grod zu Handen der dor-

tigcn Kirchgemeinde mitzutheilen.

Gegeben in Solothurn, 26. Okt. 1875.

Der Landammanu: A. Brosi.

Der Staatsschreiber: Amiet.

»
» »

Hiemit haben wir unsern Lesern die

Aktenstücke vorgelegt, auf welche in der

letzten Nummer unseres Blattes, S. 360,

Bezug genommen wurde. Schon dort

wurde auf die große prinzipielle Wichtig-

keit dieses Falles hingewiesen. Der Be-

schluß der Regierung gegen Pfarrer Wet-

terwald ist ein gewaltiger Ein-
griff in das innerste Leben
der Kirche. WaS sie heute gegen

Pfr. Wetterwald verfügt, das kann und

wird sie morgen gegen jeden Pfarrer
verhängen. Mit Chr. Wetterwald sind

alle Pfarrherren deS KantonS Solothurn

in ihrem Amte eingestellt; denn alle
müßten im gleichen Falle grundsätzlich

gleich verfahren.

Die Grundsätze, nach denen der

Regierungsrath gehandelt hat, sind zudem
den Bestimmungen der neuen Bundes

Urkunde, Art. 50, schnurstracks zuwider,
abgesehen von der Verletzung der noch bc-

stehenden soloth. Verfassung, welche die

katholische Kirche garantirt.
DaS Verfahren der Regierung da-

bei und die Ausdrücke, deren sie sich in

ihrem Beschluß bedient, sind so ihrer ho-

hen Stellung unangemessen, so unwürdig
und leidenschaftlich, daß man sie nur mit
den berüchtigten Dekreten der Berner- und

Gcnferregierungen vergleichen kann. War
das Vorgehen gegen Pfarrer Bobst ein

persönlich verletzendes und illoyales, so ist

das gegen Pfr. Wcttcrwald geradezu ein

Willkürakt in brutaler Form. Weisen wir
es im Einzelnen nach.

Wir übergehen die „Anzeige", welche

dem RegierungSrath am 14. Oktober erst

von einer am 6. Septbr. stattgefundenen

Handlung, welche für die Bctreffenoen ohne

allen Nachtheil geblieben, einging, eben so

die Frage: wer da geklagt habe.

Am 15. Oktober beschließt der Regie-

rungSrath, Hrn. W. „wegen Amtspflicht-
Verletzung" zur Verantwortung zu ziehen.

Amtspflicht — welcher Art? In wie weit

ist der Pfarrer bürgerlicher Beamter?

Enthält das Pflichtenheft, das eine Re-

gierung allenfalls einem Pfarrer aufer-

legen kann, ein Wort von der Sakra-

mentenspendung? Wer den Geistlichen nur
als einen Beamteten der Regierung oder

des Volkes betrachtet, ist nicht einmal

Christ, geschweige Katholik und zerstört

die Wirksamkeit deS Priesterthums in ihrer

Grundlage.
Die amtliche Untersuchung stelle

heraus, daß die Angaben der „Anzeige"
vollkommen richtig seien. Ist die Unter-

suchung gerichtlich gemacht, dem Be-

klagten Rede und Widerrede gestattet wor-
den? Nein, wie ein Blatt meldet, wurde

sie durch einen Administrativ-Beamten, in

Gegenwart eines PolizeidicnerS vorgenom-

men. Mag sie geführt worden sein, wie

sie wolle, so steht eine einseitige Aus-
sage einer andern gegenüber. Hr. Wetter-
Wald versichert auf „Ehre und Gewissen"

(Kirchenzeitung Nr. 43) : daß er nur auf
ausdrückliche Berufung die Kranke besucht,

die bürgerliche Geltung der durch

Pastor Herzog in Ölten vollzogene» Trau-

ung niemals bcstritten, dieselbe nicht ver-

sichtlich behandelt, wohl aber ihre kirch-
liehe Gültigkeit in Abrede gestellt, und
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die Revalidation der Ehe ohne die mindeste

Nöthigung oder Aengstigung der Ehclcute

vorgenommen habe. Dem gegenüber steht

nun ein einseitiger Bericht von einer Un-

tersuchung ohne Confrontation, ohne An-
gäbe der Beweisguellen, ohne nähere Er-
läuterung der Ausdrücke (z. B. ungültig),
und dieser spricht von „Aengstigung", von

„schließlich«" Einwilligung. Wem soll

man nun glauben? Auf solche Weise

könnte man jeden Bürger, wie jeden Prie-
ster zum Verbrecher machen.

Herr Pfarrer Wetterwald be streite vor-
erst den staatlichen Behörden, sich in diese

Angelegenheit zu mischen; „im Uebrigen

gesteht er die obigen Thatsachen zu".
Das ist geradezu einseitig und unwahr.

Dürfen die, welche bis zum Läppischen

„Gury und Kenrick" im Munde geführt

haben, sich solcher Zweideutigkeiten bcdie-

nen Gibt W. zu, daß er die Ungültig-
keit der Ehe in allen Beziehungen be-

hauptet, daß er die Eheleute zur kirch-

lichen Ehe gedrängt habe!

Seine Aeußerung: er habe vom rö-

misch-katholischen Standpunkte aus ge-

handelt, billigen und unterstützen wir in-

soweit vollkommen, als keine Ehe unter

Katholiken, bei der nicht der eigentliche

Pfarrer im Namen der Kirche asfistirt*),
seit dem Tridentinum und da, wo es ver-

kündet wurde, ki rchlich gültig ist. Da-
bei bleibt der katholische Geistliche fest

und bestimmt, sowohl gegenüber der Ci-

vilehe als der Trauung durch einen von

der Kirche ausgeschlossenen Eindringling.
Das wird keine Großmacht und keine

Kleinmacht ändern Es ist eine reine

Gewissenssache, ob einer die kirchliche Ein-

segnung durch den rechtmäßigen katholi-
scheu Pfarrer nachsuchen wolle oder nicht.

Das Gesetz schützt ihn vor jedem b ü r-

gerli chen Nachtheile, wenn er eS nicht

thut; in das Innere des Gewissens dringt
die weltliche Macht nicht. **)

Das „Handeln vom römisch-katholischen

Standpunkte aus" gibt der Regierung

Veranlassung zu der Erpektoration wider

das Bestreben eines Theils der römisch-

Den Fall absoluter Unmöglichkeit ausge-

nommen.

") Jene Darstellung, welche der „Landbote"
Nr. 131 au« dem Oltner Wochenblatt, diese

zwei Schandflecken SolothurnS und OltenS,

gab: „Jede Ehe, welche nicht von einem

römischen Priester geschlossen ist, mag sie nun
von einem altkatholischen, einem reformtrtl»
Geistlichen il. eingesegnet sein, müssen wir
nach unserer kirchlichen Anschauung al» un-
gültig, d. h. als ein Concubinat, als H
betrachten, erklären wir als Tendenz-
lüge.

katholischen Geistlichkeit, die Autorität der

staatlichen Gesetzgebung zu untergrabe»,

die „engherzigen" Anschauungen einer ein.

zelnen Religionsgenossenschaft neben und

entgegen den bestehenden Gesetzen zur Herr-

schaft zu bringen und durch Pflanzung

von Haß und religiösem Fanatismus die

Bevölkerung gegen einander aufzuhetzen

(siehe oben.*) Wir weisen das ganze Ge-

schwätz zurück als ebenso unwahr, wie

unwürdig im Munde der Regierung.

Nicht ein Theil der römisch-katholi-

scheu Geistlichkeit, sondern die gesammte

Kirche wehrt eine Einmischung der staat-

lichen Gesetzgebung in das Heiligthum des

Glaubens und des Gewissens ab, unter-

wirft sich hingegen vollherzig der Autori-
tät des Staates in seinem Gebiete. Sie
steht nur ein für ihre uralte Gesetzgebung

und für ihr göttliches Recht; engherzige

Anschauungen zur Herrschaft zu brin-

gen und Haß und Fanatismus zu pflan-

zen, das überläßt sie Andern, welche

die Regierungen und deren Scherge» an
der Seite haben. Wir könnten den auf-

gehobenen Stein zurückschleudern und die

Taktlosigkeit, ja Pflichtvergessenheit von

Regierungsgliedern hervorheben, welche

einer in System und Personen gleich er-

bärmlichen Sekte ihre Begünstigung zum
Nachtheil der Landeskirche und des Frie-
dens und der Einigkeit in den Gemeinden

leihen, ja eine Hauptrolle in der Komö-
die übernehmen.

Eben so ganz unschicklich finden wir
die Deklamation gegen Pfarrer Wetter-

wald, der „seit langer Zeit" eine aufhe-

tzende, intolerante Thätigkeit entfalte, was

namentlich in dem Paritätischen Kanton

Solothurn daS friedliche Zusammenleben

der Neligionsgenossenschaftcn gefährde.

Seit langer Zeit? Hat man ihn also

machen lassen, ihn weder direkt noch durch

seine kirchlichen Obern zurechtgewiesen?

O, wie schön nimmt stch's dann aus, zu

sagen: Die vorliegende Handlung des

Pfr. W. betrachten wir als cne AmtSver-

letzung schwerster Art und glauben,

es sei der Augenblick gekommen, ge-

gen den Beklagten allen Ernstes einzu

schreiten. Wir kennen dieses Kunststück-

lein, den Augenblick abzulauern, wo man

die „allgemeine" Meinung aufregen kann,

um einen längst vorbereiteten Schlag zu

führen. Diese Politik ist in der Schweiz

schon oft praktizirt worden von denen,

welche den Satz: der Zweck heiliget die

Fehlt nur nicht die „Encyklika und der

Syllabus" nebst dem Vicegott, so wäre die

Deklamation vollständig.

Mittel — theoretisch bekämpfen und prak-

tisch üben. Gott und die Zeit wird über

sie richten.

Wochenbericht.

Schweiz. Nltkatholisches.Dem„Hdlsk."
wird aus der deutschen Schweiz geschrie-

ben: Der „deutsche Merkur" hat an der

Pruntrutcr Synode und noch an anderen

Sachen in der Schweiz auszusetzen, daß

die Bonner Synode nicht von uns kopirt

wird, sondern daß wir unserer Ueberzeu-

gung folgen. Wir können ihm nicht helfen.

Will unS Bonn i» unserer nationalen

Selbstständigkeit nicht achten, so verzichten

wir anch auf die Liebe. Möge man in
Bonn den Gedanken aufgeben, uns mit
Velleitäten und Machtsprüchen zu schul-

meistern. Wir wissen, was wir wollen.

Nicht ein Susfragansprengel von Deutsch-

land ist die Schweiz, sondern dasselbe, was

die deutschen Altkatholiken sind, eine freie

Nationalkirche. Offiziöse Drohungen gegen

uns, wiejsie der Merkur vom letzten Sam-
stag gegen die Altkatholiken der Schweiz

auSspricht: wenn sie nicht gutwillig sich

dem Bonner Belieben in Sachen der

Beichte und des Cölibateö fügten, so be-

kämen sie ihren künstigen Bischof nicht

gesalbt, solche hochmüthige brutale Drohun-

gen wirken in der Schweiz als Beleidi-

gungen.

Schon einmal hat Bonn, am 21. Sept.
1874 zu Ollen, sich uns gegenüber eine

ähnliche Sprache erlaubt. Wir können

nichts dafür, daß Oltener und andere In
timitäten mit der Bonner Kurie die dor-

tigen Offiziösen zu solch ehrenrühriger An-

maßung dreist gemacht haben. Aber daS

sagen wir den Bonnern und ihren Helfern

in der Schweiz, daß unsere Synode ihre

Freiheit und Würde hundertmal höher

stellen wird, als eine Bischofssalbung.

Sollte man in Bonn wie der Offiziöse

des Merkur andeutet, daran denken, den

Vorsprung, den man im geweihten Bischof

hat, zu mißbrauchen, um die schweizerische

Synode in eine Bonner Schablone hinein-

zuzwingen und uns zu terroristren, so halte

man sich auf eine schweizerische Antwort

gefaßt. Freundschaft, ja, die wollen auch

wir, — Knechtschaft nimmer! Besorge

Bonn seine Sache, wir besorgen die un-

seren. Für Nichts, am wenigstens für
eine Ceremonie ist uns, auch auf kirch-

lichem Gebiete, die Freiheit feil.

(Basl. Nachr.)
Das „Vaterland" setzt bei:

Dieses Billet-dour ist gewiß in aller-

liebstem Tone abgefaßt, und die HH>

Friedrich und Reinkens haben gewiß ihre

herzlichste Freude daran. Und waS sagt

Herr Herzog zu den Komplimente»,

die ihm zu Theil werden? Er der

teuer Intimus zu der Bonner Curie!

Hoffentlich wird er bald einsehen, daß »»^

den Radikalen eine Kirche bauen wollen,

die noch auf positivem Fundamente ruht,

gerade so leicht ist, wie die Quadratur

des Zirkels erfinden. Solche Enttäusch»»'

gen gehören den Herren, eine Wirkung

aber werden sie kaum mehr haben.

— Aus den Bundesverhandlungen vom

2. November 1875.

Der Gemeinderath von St. Gallen

hatte das Schächten der Thiere nach israe-

litischem Ritus untersagt, die israelitische

RcligionSgenossenschaft sich zuerst an die Ae-

gierung von St. Gallen, dann an den

BundeSrath gewandt, um die Aufhebung

jenes Verbotes zu bewirken. Der Bundes

rath hat in der That ihren Rekurs als

begründet anerkannt und die erforderliche»

Weisungen erlassen. Die Motivirung des

Bundesrathes stützt sich hauptsächlich dar-

auf: Die Statuten der israelitischen Ge-

meinde seien vom Gr. Rath des Kantons

St. Gallen anerkannt, mit denselben auch

die rituelle Schlachtweise derselben, »nd

diese widerstreite der öffentlichen Ordnung

nicht. Wir sind nun sehr begierig, ob die

„Statuten" der katholischen Kirche, welche

von dem Kant. Bern garantirt sind, »nt

denselben anch die freie Ausübung ihres

Gottesdienstes, welche die öffentliche Ord'

nung nichts weniger als stört, ebenso re-

spekirt worden, wie das Schächten der

Juden.

— Aberglauben und Zaubere»

spucken dermalen in freisinnige»
Kulturkantonen! Hier zwei solche

Hokus-Pokus auS dein aufgeklärten Zür'
cher und Bernerbiet.

Zu U nte r st r aß bei Zürich hat eine

Zigeunerbande ihre Zelte aufgeschlagen.

Die „Freitagszeitung" erzählt, daß ">

der hochgebildeten Stadt Zürich, nichl

etwa alte, noch in den schlechten Schule»

gebildete Mütterchen, sondern ganz junge

Leute, welche völlig der neuen Schulbst

dung theilhastig wurden, zu diesen duM'

men, aber unverschämten braunen Weiber»

hinauswanderten und sich von ihnen wahr'

sagen ließen. „Was müssen diese fremde»

Weiber von den Dämchen halten, welche

ihnen ihre Hand hinstrecken und ihr Porte'
monnaie zur Verfügung stellen, um inter'

essante Prophezeiungen zu vernehme» '

Wenn es nicht zu beschämend für die

VolSbildung in und um Limmat-Alhe"



^âie, wir kö unten spaßhafte Dinge vcr

rathen."

In dem T e u s ch e r s ch e n K ultur-
st a at kam jungst selbst vor den in Thun
logenden Assisen ein interessanter Fall
^on Zauberei zur Verhandlung. Der An-

> Aiklagte hat seinen Vogel auf den Leim

bekommen und versprochen, ihm seine zu-

künftige Frau zu nennen, wogegen der

Beschwindelte an allen vier Ecken deS

Zoubertisches FiinflivreS-Thaler und einen

stinften Knopf gleicher Dimension auf

"ne in die Mitte des TischeS gesetzte

Flasche depouire» mußte. Hierauf for-
dcrte der Hercniueister ein Glas Kirsch,
in dessen Inhalt sich das Bild der Zu-
künftigen zeigen sollte. Die Flüssigkeit
war aber nicht hochgradig genug, und der

Bauer wurde in den Keller geschickt, um
"ne stärkere Flüssigkeit zu holen. Als er

Zurückkam, war der Zauberer verduftet
und hatte die fünf Silberlinge nicht ver-
gessen.

Wenn solche Stücklein in ultra-
wvntanen, römischen Kantonen vorkämen:
Welchen Höllenlärm würde die Kulturpresse
anstimmen?

Wir reihen als K u l t u r b l ü t h e n

uoch an: 1) Raubanfall, den 26. Oktober
'Ui Kanton Zürich, zwischen Benken und

Abwiesen. 2) Selbstmord des Banquier
Dufour in Genf. Ein Juwelenhändlcr,
b^r Bankerott machte, der Jude Sig-
wund Krümmling, soll ihn durch Hinter-
läge falscher Steine um eine ungeheure

Summe geprellt haben. 3) Am 31.
Oktober, am Abend des Wahltages, wur-
be» in der Culturstadt St. Gallen Fen-
ster einer Domhcrrenwohnung durch wie-

berholte Steinwürfe zertrümmert und der

uoch bei Licht arbeitende Geistliche schwer

gefährdet. Am gleichen Abend wurden

Steine durch die äußern Fenster bis tief
>n den Chor der Kathedralkirche hineingc-
schleudert. 4) Diverse Schwindeleien
Und „Krache" in jüngster Zeit, zuviel, um
ste speziell aufzuzählen.

— Zum Volksschulwesen. Aus dem

Thurgau bringt das „Volksschulblatt" No-

lizen über den „u n t c r k o » f c s s o n e l-

len S ch u l w i r r w a r", welche die

Aufmerksamkeit der Geistlichkeit ver-

bienen.

Fünf Jahre stud's, so bemerkt u. A.

bas genannte Blatt, seit man mit Gewalt

Unsern katholischen Schulen im Thur-

gau beseitigte und uns von hoher Seite

sagte: „O Katholiken! habt doch Ver-

"lrauen! eS handelt sich gar nicht um

„Religion; jetzt erst, durch die neue Ver-

„fassung soll der Geistliche in die richtige

„Stellung, die Confession zu wahrer

„Freiheit, wie in Amerika, kommen;

„glaubt's doch auch, man will nur euer

„Bestes!" Und jetzt?!! Gute, für ihre

christliche Jugend besorgte Protestanten

waren damals so wenig zufrieden, wie wir
Katholiken — und sie hatten Recht, beide

konnten dabei in der Hauptsache nur ver-

lieren.

Und wie steht es nun?

Da erzählt mein Nachbar seinen Schü-

lern die Geschichte: „Rudolph von HabS-

bürg begegnet einem Priester mit dem hl.

Abendmahl" »nd sagt: Was meint ihr

wohl, waS trug er denn in seinem Ge«

fäß? Ei nun, Brod, einfach aus Mehl

war's, — oder was glaubt ihr dort, ka-

tholische Schüler?

Eine Stunde vor mir lehrt ein College

seine Schüler, das Auswallen des Wassers

im Teich Siloe zu Jerusalem geschehe jetzt

noch, wie zu Jesu Zeiten, so erzähle der

Palästina bereisende Dr. TituS Tobler,

das sei nur eine Folge von Ebbe und

Fluth deS mittelländischen MeereS.

Ein Dritter, dem ich meinen jüngern

Bruder zur Schule geben mußte, lehrt:
Die „Verklärung auf T a b o r"
kannst du an dir selbst erfahren, du mußt

nur bei schönem Sonnenaufgang auf einen

Berg stehen. Und: MoseS war pfiffig

genug, er kannte alle Höhlen der Wüste

und wußte, da darf ich nur fest anschla-

gen, so sprudelt Wasser in Fülle Die

Ebbe wußte er im rothen Meere
schlau zu benutzen, um den Durchgang zu

ermöglichen.

Da, neben mir wirken 2 College« ; der

eine hält für seine Untcrschule die Zürcher'-

schcn Lehrmittel, die auf den untern Stn-
fen nicht» Religiöses, keine bibl. Geschichte

gestatten; der andere, der darauf folgende

Oberlehrer sagt : Geht mir weg mit eurer

bibl. Geschichte, mit diesem Unsinn — und

die Vorstchersckaft sieht zu.

In solche Schulen hinein zwang man

uns! Und dafür sollten wir begeistert

sein!

Ich halte mich an das Organ deS

schweiz. Lehrerverein?. WaS

will dieses?

„Eidgenössischen Schulzwang, cidgen.

Schulaufsicht, eidgen. Inspektoren, Lehr-
»rittet, Schulgesetze, Freizügigkeil der Leh-

rer, cidgen. Militärkurse für Schulmeister"

— d. h. Alles wollen wir in unser Hand
haben, um ungehindert verfügen zu kön-

nen, so ist den entschiedenen Protestanten

und Katholiken der Mund gestopft."

— Zur BimdrsgerichtS-Praxis. Be-

kanntlich beschloß der Regierungsrath deS

KantonS Thurgau im August 1374, der

katholische Kirchenrath habe aus den unter

seiner Verwaltung stehenden Stipendien

fonds ausschließlich Unterstützungen abzu-

geben: 1) an kath. Zöglinge der thur-
gauischen Kantonsschull, 2) deS thurgaui-
schcn Lehrerseminars, 3) an katholische

Universitätsstudircnde, sofern sie die Uni-

versitätsprüfung an der thurgauische Kan-

tonsschule bestanden haben, 4) an die ka-

tholischen Handwerkslehrlinge; er habe

alljährlich ein Verzeichniß der Stipendiaten

abzugeben und über die Stipendienver-

theilung hinsichtlich deS AlterS, deS Ver

mögens, Sitten- und Schulzeugnisse der

Stipendiaten, der Beiträge u. s. w. ein

Regulativ aufzustellen und dem Regierung?-

rathe zur Genehmigung vorzulegen. Auf
Beschwerde des katholischen KirchcnrathS

bestätigte der Große Rath, den rechts-

widrigen Beschluß mit wenigen Aendc-

rungen.
Der katholische Kirchenrath gelangte an

daS Bundesgericht um Schutz und berief

sich auf § 4 der katholischen Kirchcnvrga-

nisation des Thurgau, aus Art. 8,11, 56

und 57 der thurgauischen KantonSverfas-

sung und auf Art. 4 der BundeSverfas

sung. Ihm schlössen sich Verwandte deS

Chorherrn Konrad Keller sel. als Streit-

betheiligte an.

DaS Bundesgericht sah aber im re-

gierungSräthliche Beschlusse keine Vcr-

letzung der Bundes- oder KantonSver-

fassung.

Wstyum Wasel.

Solothurn. In der hiesigen Dom-

kirche ist Sonntags den 31. Oktober daS

Jubiläum durch Tit. Hrn. Propst Fiala

mit einem trefflichen Vortrage eingeleitet

worden. Zwölf Predigten, sechs im sonn

täglichen Morgengottesdienst und ebenso-

viele am Sonntag Abends, sind in Aus-

sicht genommen, nebst zwei Abendandach-

ten, je am Dienstag und Donnerstag.

Die erste Abcndpredigt fand ausnahms-

weise Dienstags den 2. November statt.

In meisterhafter Rede verband der Hochw.

Hr. Domherr Kiefer die religiösen Erin-

*) Am Schlüsse des Artikels wird gefragt,
wie es mit dem „Kath. Erziehungsverein"
steht, dessen Gründung in der Katholikenver-
sammlung zu Schwyz so großen Anklang gc-

funden? Auch uns wäre das erwünscht, hier-
über von kompetenter Seite einige Nachrichten

zu erhalten. (Redakt. der Kirchenztg.)

»erringen dieses Tages mit seinem Thema:

Ernst zu machen mit dem Heil der Seele

und darum die Zeit der Gnade eifrig zu

benlltzen. Still und ergriffen lauschte die

zahlreiche Versammlung dem gediegenen

Worte. Gott gebe Frucht in der Aus-
dauer!

— DaS Gesuch Landammann Brosi's
an den Gemeinderath von Solothurn, die

St. Ursenkirchc für die „christkatholische"

Synode und zur Wahl und Einsetzung

eines Bischofes zur Verfügung zu stellen,

wurde, wie gemeldet, dem Verwaltung«-
rathe zur Einreichung eines Gutachtens

zugewiesen. Der VerwaltungSrath, der

in seiner Mehrheit gar nicht ultramontan
ist, schlug vor, das Gesuch (namentlich in
seinem zweite» Theile, der bischöflichen

Amtseinsetzung) abzuweisen, weil dadurch

unnöthiger Weise daS gute Einvernehmen

unter der Einwohnerschaft gestört, und die

Geistlichkeit nach ihrer Lehre und DiSeip-
lin darin eine Verletzung und fast eine

Verdrängung aus dem ihr heilig gewor-
denen Tempel erblicken würde. Zndem
wurde auch ein Schreiben der Hochw. Hrn.
Propst Fiala und Stadtpfarrer Lambert
verlesen, in welchem dieselben daS dringende

Gesuch stellten, keine Schlußnahmen zu
fassen, welche geeignet wäre, sie auS ihrer
Kirche zu verdrängen. Nach einer leb-

hasten Debatte wurde mit 14 gegen 9

Stimmen beschlossen, dem Begehren Brosi'S

zu willfahren. Verhandlung. Abstimmung
und Abwesenheiten, alle« war bezeichnend;

eS wird auch gewiß bemerkt werden.

Selbst der Antrag des Hrn. Amtschreiber

Walther, die Frage noch an die Kirchge-
meinde zu bringen, wurde verworfen. —
ES war schon die Rede davon, diesen so

sachgemäßen Antrag auf anderm Wege

zur Geltung zu bringen, und es würde

sich sehr gefragt haben, ob die Gemeinde

daS Gesuch nicht verworfen hätte, da —
gelangte Dienstag Abends eine Zuschrift
des Hrn. Brost an den Stadtammann,
mit der Anzeige, daß das Gesuch zurück-
gezogen werde.

— In der gleichen GemeindcrathSsttzung

wurde beschlossen: eS sei der Kirchgcmeinde

vorzuschlagen, die Frage der Ausscheidung

des hiesigen Pfarrvermögcns auS dem

StistSvermögcn durch das Bundesgericht
entscheiden zu lassen.

Luzern. 26 Mitglieder der Stadt-
gemeinde reichten dem Regierungsrathe für
ihn und zu Handen deS Großen Rathes
ein: Rekurs- und Oppositionsschrift gegen

den Gemeindebeschluß vom 17. Scptbr.
ein und protestieren gegen die Genehmigung

jener „Organisation".



368

Zug. Die „Schweizerische Lehrerztg."
enthält eine Beschreibung der ErziehungS-

anstatt Nenfrauenstein (ordinär-liberal) in

Zug und schließt den Bericht mit folgen-
der Anmerkung der Redaktion:

„Wir nehmen diese verdiente Empfeh-

„lung hier auf, um einer Anstalt, die wie

„eine Oase in der Wüste des to-
„tat v e r p f a f f te n S ch u l w e s e n S

„des KantonS Zug steht, unsere

„Unterstützung angedeihen zu lassen," Auf
diesen Ausfall bemerkt treffend daS „Volks-
schnlblatt":

„Und doch steht nur hundert Schritte
davon ein doppelt so großes Prachtge-
bände für daS kath. Knaben - Pensionat

St. Michael, eine Anstalt, die ihrer au-

ßern und innern Einrichtung wegen ihreö

Gleichen sucht. Und nur 2—300 Schritte
davon daS Pracht Schulgebäude der Klo-
sterfrauen in Zug, eingerichtet für die

Mädchenschulen der Stadt und für ein

großartiges Töchteru-Jnstitut. Kaum 1000

Schritte davon steht ein ncueS kathosischeS

Stadtschulgebände, wie ich noch kein groß-

artigeres in solch kleiner Stadt getroffen.

Und, daß ich Alles sage: 2 Stunden da-

von ist in Menzingcn ein großartiges

Institut für 80—100 Töchter, daS nicht

nur in der Schweiz, sondern in Italien
und Frankreich guten Namen hat, — in
der That, alles Anstalten, für welche un-
sere „Pfaffen" große Opfer bringen
und denselben mit ganzer Liebe zugethan

sind."

Bern. Das Friedenstörungsgesetz ist,

wie vorauszusehen, mit Mehrheit ange-

nommen worden, mit 33,880 gegen 16,885

Stimmen, also annähernd 2 : 1. Uebri-

gens ein bedeutender Rückgang von den

70,000 Stimmen f ü r daS Kirchengesetz

am 18. Jänner 1874, während die 17,000
wider dasselbe sich auch dies Mal fast

gleich geblieben sind. Entsprechend die

Wahlen: Gonzenbach weggeworfen, im

Jura die conservative» Eandidaten gegen-

über den auf'S Höchste gespannten An-

strengungen der Radikalen und den Ma-
növern der Regierungsdiener unterlegen.

Auch das Kunststücklein der „Verhastun-

gen" wurde wieder angewandt'

Jura. Die Broschüre über die Staats-
gelder, welche Bern für die altkatholische

Propaganda im Jura Anno >873/74
vergeudet hat, ist nun erschiene». Als
Verfasser nennt sich Hr. Wurstember-
g er, der muthige Herausgeber des „kon-
servativen Correspondenz-BlatteS." Die

Frkn. 23 6,234 sitzen wie ein Alp auf
dem altkatholischeu Staatspastorenthum
und alle Zeitungsartikel, Synodalreden

und Klubsschreiereien werden denselben nicht

wegwälzen können. (Wir kommen auf

diesen Gegenstand zurück.)

— Zu den st aatspastor lichen
Lebensbildern haben die jüngsten

Tage wieder allerlei Beiträge geliefert.

Hier nur einige Erempelchen:

Der in FontenaiS soeben eingetroffene

StaatSpastor Murena liest für 3 Personen

Messe. Wenn er, berichten die Leute,

durch'« Dorf gehe, entblöße er das Haupt
nicht vor den Kreuzbildern an der Straße,

wohl aber vor den Wäschen.

— Der am meisten Bemerkte unter

den HochzeitSgästen dcS „Staatspfarrers"
Mirlin in St. Immer war Numa Langet,

einer der unerschrockensten Ungläubigen der

Thalschaft und der vertrauteste Freund

MirlinS.

— Seit dein Weggange der Schwestern

ist die Besorgung der Waisen im „Schlosse"

Pruntrut (unter dem Patronat des Staats-
pastors Pipy) derart, daß man ein Mäd-
chen wegnehmen mußte, weil cS buchstäb-

lich vom Kopfe bis zu den Füßen mit

Ungeziefer bedeckt war.

— Watterich, dermalen StaatSpastor
in Basel und Liebling Berns, habe einen

„altkatholischen Katechismus " gemacht.

Nach den „BaSler-Nachrichten" ist darin

die „altkatholische Kirche" erst dann als

vollendet bezeichnet, wenn alle konfessto-

nellen Schranke» gefallen seien. — Jud,
Heid, Christ, Hottentotk.

Aargau. Baden Das von der

Ortsbürgergemeindc aufgehobene Chor-
Herren stift war im Jahre 1624

durch bedeutende Zuschüsse der damals sehr

reichen Stadt auS der Kirche heraus ent-

standen. Jahrhunderte hindurch zählte eS

einen Propst, einen Pfarrherrn, sechs an-

dere Chorherren und zwei Kapläne oder

Pfarrhelfer, während daneben in Baden

noch vier Familienkapläne waren und die

Stadtschulen von vier andern Geistlichen

geleitet wurden. Die helvetische Regierung

hatte bald nach der Revolution das ganze

Stiftsvermögen eingesackt, doch gelang es

im Jahre 1800 dem Hrn. Appellations-
richter Baldinger wieder, die Rückgabe

desselben zu bewirken. Und erst dem Jahre
1875 sollte eS vorbehalten sein, das Werk

der Zerstörung an dem 250jährigen kirch-

lichen Institute vorzunehmen.

Misthum St. Hallen.
St. Gallen. Der hochw. Herr Au-

gustin Egg er, bischöfl. Official und

Domdekan, hat die Bibliothek guter katho-

lischer Gebetbücher mit einem neuen und

ausgezeichneten vermehrt, unter dem Titel:

Die hl. Gallus und Othmar (Lebens-

geschichte und Betrachtungen über ihre

Tugenden und Gnadengabeu, nebst An-

dachten und Lilanieu) I. Theil, S. 1 bis

112; II. Theil, (S. 1-332): gewöhn-

liche Andachtsübungen katholischer Chnsten ;

darunter 3 Meßandachten, zwei rerschie-

dene Büß- und Communionandachten,

nebst einem Reichthum von speziellen Ge-

betsübungen. Inniger Anschluß an die

kirchlichen Gebetsformulare und das Kir-
chenjahr, ist ein Vorzug des BucheS; der

andere, in welchem eS vielen an-
der» v o r a n st e h t, sind die körnigen

Belehrungen, die den Andachts-

Übungen vorausgeschickt werden, so über

das hl. Meßvpfer S. 27—54, über daS

hl. Bnßsakrament S. 111 —127, die

Auslegung des Bater Unser S. 231 — 242;
über den Rosenkranz 275 ff. Druck und

Ausstattung sind sehr schön, jedoch viel-

leicht für ältere Augen etwaS zu klein.

Mehr zu seiner Empfehlung brauchen wir
nicht beizufügen. Die gewöhnliche Formel:
eS werde sich selbst empfehlen — ist hier

nicht bloße Redensart. Wer mit Ver-

stand und mit Innigkeit zugleich beten

will, wird sich von demselben angesprochen

fühlen.

Mststum Lhur.

Einstedrln, den 30. Weinmonat. So
eben haben wir hier eine heilige Volks-
mission feierlich beschlossen, und wir
dürfen schon jetzt sagen, eine wahrhaft ge-

segnete und gnadenreiche Mission. Sie
wurde von drei ehrwürdigen Vätern Ka-

puziner gehalten, nämlich von hochwürdi

gen Provinziell Marimus und den

Definitoren AloiS und Ro -

m a n. Diese hl. Uebungen eröffnete der

Provinzial Sonntags den 24 Wein-

monat nach der Vesper mit einer gehalt-

vollen Predigt über Zweck und Nutzen

einer Mission, und Abends 7 Uhr prc-

digte Roman ebenso gehaltvoll und

belehrend über den katholischen Glauben

und den Gehorsam gegen ihn. Nach jeder

Abcudpredigt folgte eine kurze Andacht vor
dem hochwürdigsten Gute, und majestätisch

rauschte jedesmal daS vielhundertstimmige:

Heilig, heilig, heilig — durch die Räume

der großen Basilika. An den Werktagen

wurden die heiligen Uebungen also ge-

halten: Morgens nach vollendetem Con-

ventgotteSdienste um 8 Uhr Predigt, nach

derselben eine heilige Messe wieder vor

ausgesetztem hochwürdigsten Gute, Nach-

mittags 2 Uhr in der Schulkirche die spe-

ziellen Standeslehren, und Abends 7 Uhr
wieder Predigt in der Hanptkirche. Mon-

tag Abends hielt AloiS einen höchst

angemessenen und eindringlichen Vortrag

über die Znngensünden. So folgten ych

die Predigen, bald dogmatischen, bald »w-

ralisch-praktischen Inhaltes, während den

übrigen Tagen. Die Theilnahme der M-

völkerung war eine erbauende, sie wuchs

von einem Vortrage zum anderen.

Heute Morgens SamstagS hielt i»u ^

Uhr Alois die Schlußprcdigt über die

Kirche. Hierauf noch ein feierliches Hoch'

amt, gehalten vom OrtSpfarrer Pa"'

luS, vor ausgesetztem hochwürdigstem Gute

in der Monstranz und endlich das solemuc

Vs voum zur Danksagung gegen Gotl,

den Allmächtigen, für die während dieser

Tage so reichlich gespendeten Gnaden.

Obwalden. Nach dem „Volksfreund"

nimmt auch das Frauenkloster in Tarnen,

in welchem soeben zwei junge Kloster"

frauen aus dem Lande das Gelübde ab-

legten, nicht nur an Bevölkerung zu, son-
^

dcrn findet auch Mittel und Wege, durch

gemeinnützige und zeitgemäße Einrichtn»«

gen, vorzüglich in Betreff der Schulen, sich

allgemeine Achtung zu verschaffen. DaZ»

wird nicht wenig die in selbem neugegrü»- s

dete Töchteianstalt beitragen, welche den

Zweck hat, jünger» Mädchen, besonders

solchen anS den bürgerlichen Ständen, z

nicht nur eine sittlich religiöse und wisse»-/

schaftliche, sondern auch eine für das Lebe»

tüchtige Erziehung und Bildung angedeihe» ^

zu lasten.

Msthum Sitten.
Wallis. Letzte Woche ist der neugc- ^

wählte Bischof, Hochw. Hr. Jardinier, >» i

Sitten angekommen und auf deni Bah»'

Hofe von einer Abordnung des Hochw- s

Kapitels und einer bedeutenden Volks-

menge empfangen worden. Er ist, be-

merkt der „Walliserbote", eine freund-

liche, einnehmende Erscheinung und sieht,

trotz seiner 68 Jahre noch munter und

rüstig auS. Auf den Abend Fackelzug

und Ständchen vor dem bischöfl. Palaste-

Msthttm Heni.

Genf. Die polizeiliche Beschlagnahme

der Kirche in Co r s i er zeigt trefflich das

wahre Bild der hiesigen Zustände. Die

Vorstände und über 800 Personen der

Gemeinde stunden vor der Kirche u»d

protestirten schriftlich und mündlich gege»

den staatspolizeilichen Eingriff. Nichts-

destoweniger drang der Commissar im N»

men der Regierung in das Gotteshaus
und überlieferte dasselbe mit Gewalt de>»

altkatholischen Staatspastorenthum, welches

in der Kirche 7 Männer und 1 Frau
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aus der Gemeinde Eorsier und eine An-
Zahl aus der Stadt Genf hergelaufener Zu-
schauer zählte. So wird im Kanton Genf

Wille der überwiegenden Mehrheit
einer Gemeinde respektirt l

Was in Eorsier geschah, das ereignete
»ch auch in andern Gemeinden mit den

Kirchen und Pfarrhäusern, welche aus dem

Lande überall Eigenthum der Gemeinden
lend und aus denen dennoch die Gemeinden

durch den Staat verdrängt werden sollen.

— Der römisch-katholische CleruS ent-

wickelt in der Stadt Gens eine ausge-
Zeichnete Thätigkeit sür den Religions-
unterricht der Jugend. Für diesen Winter
hat er besondere Religionsstunden für die

Äbglinge der verschiedene» Kollegien und
ber höhern Mädchenschulen angeordnet.
Dieses Beispiel dürfte auch in andern
Städten Nachahmung finden.

Genf, 2. d. DaS Civilgericht hat heute
'u der Notredame - Angelegenheit ein vor-
gängiges Urtheil abgegeben. Dasselbe läßt

Intervention der römisch - katholischen
Bürger, welche Dvnatoren gewesen, zu,
wahrt den Gläubigern gewisse Rechte und
fordert die HH. Mermillod und Konsor-
^u zum Beweise ans, daß sie ohne ihre
swrsöuliche Verantwortlichkeit die Erbauer
gewesen. DaS definitive Urtheil ist auf

7. Dezember verschoben.

Personal-Chronik.

buzern. Lichten Sonntag wählte die

Psarrgemeinde 11 s f i k on in Folge Erwer-
^>ng des Kollaturrechles mit Einstimmigkeit
Zum Pfarrer den Hochw. Hrn. Kaplan Bihi
W Eschvlzmait.

— Der Hochw. Herr Vikar Z i hlm a nn
'u Kriens ist nach Wunsch der Gemeinde zum
Psarrer von Doppleschwand gewählt
Worden.

Zürich. DaS Kapitel M arch-Züri ch

hat in seiner Versammlung zu NäselS für die

katholische» Kirchen in Zürich, Horgen und
Langnau je 190 Fr. dekrelirt.

11. I. Aus Paris wird der Tod des

auch in der S ch weiz bekannten Hrn. AbböS

i g « e gemeldet, welcher das Journal
-ilnivcrö", sowie eine große Druckerei gegrün

^ hat, aus der sehr bedeutende theologische
u»d geschichtliche Sammel-Werke hervorgegan-
gî» sind. Zltigne'S bedeutendste Sammlung
tst der Enrsua Dutrologilv oompletus.

Vom Büchertische.

Seschichtt der christliche« Lirche. bear-,

^itet für höhere VolkSschnleu, von F i-

îchcr, Direktor und ReligionSlehrer an den

Mädchenschulen in Luzer» re. Zweite, verbes-

îîtte Auflage. (Luzcrn, Verlag von Prell'S
Buchhandlung) 1375.

Schon als die erste Auflage dieses, für
/

höhere Volksschulen bestimmte KircheugeschichtS-

kompendium erschien, drängte» sich auâ un-

serm Innersten zwei AnSiüse hervor; der

erste: „O, wie schade, daß dieß im Ganzen

trefflich geschriebene Büch ein doch etliche Slel-

Icn ausweist, die ein in voller Ueberein-

stimmung mit seiner Kirche befindlicher kathol.

Priester nicht so geschrieben haben würde! " —

und der andere: .Ist'S möglich, daß der Geist-

liehe, der diese Kirchengcschichtc schrieb, nicht

ohne Wärme, ja mit augenscheinlicher Hoch-

schätzung der kathol. Kirche, dennoch heute die-

jenige schiefe Stellung zu ihr einnehme» kann,

die wir leider an ihm konslatiren müssen!

Nun, dasselbe Büchlein liegt uns heute .in

zweiter, verbesserter Auflage" vor. In Hin-

ficht ans Ersteres, d. h. auf rügbarc Stellen

bat in der That der Verfasser Einige« verbes-

sert, wenn auch nicht Alle«. — In Vczng auf

da« Zweite können wir hingegen von einer

Verbesserung der kirchlichen Hallung weniger

günstig »n« aussprechen. Jedoch ist der Ver-

fasser von der Einheit der katholischen Kircke

selbst noch keineswegs «»«geschieden, noch schei-

neu die kirchlichen Obern in weiser Mäßigung

ihn zu einem Entscheide über sein Ercdo zu

drängen. Möge darum die GährungSzelt für

die Glaubens- und kirchliche Treue diese«

kenntnißvollcn und für'« Lehrfach befähigten

Geistlichen unschädlich vorüberziehen, ja zu

deren Befestigung schließlich beitragen!

Auszusehen finden wir an dieser Schul-

Kirchengcschichtc immer noch Mehrere« und

nicht Unerhebliche«. Unter Andern, notiren

wir Folgendes:

1) In 8 1 sollte eine Definition der

katholischen Kirche gegeben werden, und wäre

es auch nur die des Katechismus.

2> In 8 6 hätte ausgedrückt werden dürfen,

daß der „Vorschlag" d-S Apostels Jakobu«

nur im Anlehnen an den von Petrus
zuvor schon ausgesprochenen Grundsatz ge>

schah.

Der Verfasser gab seinen antivatikanischen

Standpunkt in der ersten Auflage durch den

durchschossenen Druck des AuSsprnchc« zu er-

kennen, daß in den Kirchenversammlungen je-

weilen (.nach dem Vorbilden der ersten) „da«

Oberhaupt der Kirche in Verbindung
mit d e » B i s chöf - n über GlaubenSleh-

ren unfehlbare Entscheidungen traf." — Diesen

Durchschuß hat er in der zweiten Auflage klüg-

lich weggelassen, womit eigentlich dem Behaup-

telen der richtige Sinn rcstituirt wird; denn

keinem Menschen kam je in den Sinn, zu be-

streiten, daß in einer allgemeinen
K i r chcnve r s a m mlu n g der Papst die

unfehlbare GlanbenSentscheidung in Ve r-

b i nd » » g mit den Bischöfe» treffe. Eine

andere Frage wäre freilich die, ob die Unsehl-

barkeit dann gleichsam von den Bischösen ans

den Papst überginge, ihm also als entlehnte,

inhärirte? Dieß ist'S, was da« Vatikan»»«

abweist, wa« aber auch die Altkatholiken Heu-

tige» Tage« nicht mehr festhalten, indem sie

bereits über die Unfehlbarkeit aller E o n e i-

lien hinaus sind. Dahin ist ihnen also der

Verfasser unserer Kirchengeschichtc noch nicht

gefolgt.

3) 8 17, Seite 25, ist die Darstellung

schief, daß die frommen B i s ch L se (Papst

Anizel in Rom und Bischof Polykarp) die

Ostersrage, weil die Verschiedenheit der Zeit-

seier „aus apostolischer Anordnung beruhte",

„nicht wagten, selbst zu entscheiden."

4) 8 13 (Druckfehler: 12 >. Hier steht ein,

geschichtlich wie kirchenrechtlich unhaltbarer

Satz, der dem modernen Synodal-
system zur Stütze dienen sollte: „Die Ge>

mcindc stand im innigsten Verbände mit dem

Bischöfe, welcher in allen wichtigen
Angelegenheiten dieselbe —

Laie« w i e G e i stli che — um sich

versammelte und sich mit ihr
berieth. Namentlich war eS die Ausnahme

in die Kirche und die Ausschließung
aus ihr, über welche der Bischof m i t Zu-

stimmung der Gemeinde entschied."—

So wörtlich. Heiliger Paulus, so wa» ahntest

du noch nicht! — In der That, e« sehlte nur

noch, daß unsere Ehristengemeindcn jenen ersten

gleiche», so würde Hr Fischer unbedingt der

kirchlichen Demokratie huldigen l ?atsr,

ignoscel bisseiunt -, —

Doch, e« würde uns zu weit führen, wür»

den wir in solcher Weise kritisch verfahren.

Wir nehmen also größere Schritte und deuten

mit wenigen Zeilen noch folgende Eorrigenda

an.

5) Beim vierten Kirchengebol (Concil vom

Lateran 1215) möchte, Seite 89, 8 3«, besser

heißen, „daß jeder Gläubige wenigstens einmal

im Jahr da« hl. Sakrament de» Al-

tar« empfangen solle", nicht: „sollte." — Oder

wird auf die altkalholische Abrogirnng hinge-

deutet?

Sehr lächerlich ausweichend (hinsichtlich
des NichtgcnusseS irdischer Speisen, ist des Ver-
sassers Redeweise (S. 99). daß Nikolaus von
der Wie im Ranft „lebte, ohne daß man ihn
Sp-isc und Trank zu sich nehmen sah"!

7) Daß die Päpste des 11. — iß. Jahr-
hundert« oft „selbstsüchtige Zwecke" verfolgt
hätten (S. 19ö), möchte leichter zu behaupten

als zu beweise» sein, Herr l)r. Segesser hat

wenigstens günstiger über ihre Politik, selbst

wo sie auffällt, gcurtheilt, indem er doch die

Sorge sür die äußere Sicherheit und Macht
der Kirche und den ungeschmälerten Fortbe-
stand des päpstlichen Ansehen« als b e st ä n-

dige« Augenmerk der Päpste annimmt,
nicht aber „Selbstsucht" in persönliche», Sinne.

8) Schließlich erwähnen wir noch der ans-

fälligen Weglassung aller Erwähnung der ge-

thauen dogmatischen und andern Entscheide

des vatikanischen Concils. (Seite 153.)
Meint etwa der Verfasser, das Licht dieser Ent-
schcidungen leuebte dann nicht, wenn der Ein-
zelne die Augen schließt und nicht sehen will?
Fast könnte man argwohnen, es hätte der Ver-

fasser lieber des UnfehlbarkeitS-Dozma'S pole-

misch erwähnt, woser» damit seinem Büchlein

nicht der Riegel bezüglich seine« buchhändleri-

schen Absatzes gestoßen gewesen wäre.

Mag diese Kritik etwas scharf scheinen,-

allein die Haltung des Verfasser« hat sie u»S

abgenöthigt und rechtfertigt sie.

Dabei aber will und darf ich zugestehen,

daß das K i r ch e n g e s ch i ch t S b ü ch l e i n

selbst »ngeachlel der angedeuteten Gebrechen

e m p f e hle n s w e r t h ist. I» der Hand

eine« ä ch t katholischen Lehrers oder Katecheten

kann e« treffliche Dienste leisten und ist selbst

geeignet, in der katholischen Jugend die Neli-

giösität und kirchliche Gesinnung zu beleben

und zu befestigen. Die schiefen und nur halb-

wahre» Stellen darin werden dann entweder

von der Jugend unbeachtet bleiben oder kön-

nen ihr leicht berichtigt werden.

Begreiflich trägt da« Büchlein keine bischöf.

liche Approbation an der Stirne. Uns scheint,

unsere kantonale ErziehungSbchörde hätt» den

Verfasser zur Einholung diese» Erfordernisse«

für ein religiöses Lehrbuch anhalten können.

z«dessen, da sür Erlangung der kirchlichen
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Approbation vielleicht mehr Modifikationen

verlangt worden wären, al« der Versasser bei

seiner jetzigen GeisteSrichtnng zugestanden hätte,

so wäre rnbglichelweise die Publikation unter-

blieben, und dieß würden wir dann doch als

einen Vcrlurst bezeichnen müssen

Möge also die Hochw. Geistlichkeit es nur

anschaffen und an höhern Volksschulen und

untern Gymnasialklassen gebrauchen! Möge

aber auch der Versasscr selbst mehr und mehr

von demjenigen Geiste sich anhauchen und

durchdringen lasse», den er uns in seinen Le-

bcnSskizzen über AthanasiuS, ChrysostomuS,

Ambrostus, Gregor, Bernhard, Thomas von

Aquin, Bonaventura, Earl Borromäus, Franz

von Sales w. so schön und warm vorführt!

Dann würde er in einer dritte» Auflage das

TadelnSwerthe vollkommen streichen, und eine

bischöfliche Empfehlung würde dann seine Ne-

bercinstimmung mit der Kirchenlehre gerne

eonstatiren une so ihm wahre Ehre zuwenden!

Inländische Mission.

l. G e « ohn li ck e Vere > „S b er rr âg e

Uebcrlrag laut Nr. 44 : Fr. 29,862. 73

AuS der Pfarrei Neu St. Johann 42. —

„ „ Villmcrgen 39. —

„ „ Arlesheim » 22. —

Von Hochw. Hrn. Stadlpfarrer
Lambert i» Sololhurn 26. —

Aus der Pfarrei ValS „ 73. —

„ Chur nachträgt.,, 22. —
Vom löbl. Frau-nklostcr tu Eschen-

bach „ 26. —
AuS der Pfarrei Reinach (Basel-

land) „ 36. —

„ „ „ Hl. Kreuz (Thur-
gau) 46. -

» Hägcndorf Nachtr. „ 56. —

„ „ Beinwil 45. —

Von L. C. B. in Solothurn 26. —
Von den Vereinsmitgliedern in

HergiSwil (Nidwalden) pro
4874 u. 4375 27. S6

T o tal-Ei nn a h men pro
4874 à 4875- Fr. 20,284. 28

II. Mission »s o ud.
Uebertrag laut Nr. 43- Fr. 6863. 35

Durch Hochw. Hrn. Kaplan Ste-

phan Bältig in RuSwil: Legat
der Jungfrau Maria Ester-

mann sel. in RuSwil mit be-

sonderer Vorschrift „ 466. —
(unter Beifügung eines Iah-

reSzinS mit Fr. 26.)
Legat von einer ungenannt sein

wollenden Witiwe in Luzern

T o t a l - Ei n n a h m en

IM. -
Fr. ?ZKZ. 23

Der Kassier der tnl. Mission-
pfetLer-Elmlzer in L»>erii.

Vorrlxvnàm: In Nr. 44, S. 356, 4. Sp.,
Linie 6 von unten lie« Priesterweihe, statt

Priesterehc.

Vàtk Wände.
Die in Folge Resignation erledigte

Stelle eines Kaplans und Organisten
in Cham wird hiemit zur freien Bewer-

bung ausgeschrieben. Allsällige HH. Be-
Werber wollen sich gefälligst bis den 15.
November beim tit. Kirchenrathspräsidium,
Hrn. Reg.-Rath Hildebrand in Cham
anmelde», woselbst über Gehalt und Ob-

liegenheit dieser Pfründe nähere Aufschlüsse

ertheilt werden.

Cham Hünenberg, den 28. Okt. 1875.
Namens des Kirchenrathes:

47') Das Aktuariat.

Sparbank in Luzern.
Das Garantiekapital dieser von

der höh. Regierung hes Kantons Luzern
genehmigten Aktiengesellschaft ist auf
Fr. 100,000 gestellt und dasselbe von
den Aktionärs laut Statuten in der

Depositenkasse der Stadt Luzern hinterlegt
worden.

Die Sparbau k macht Geldanleihen

gegen Hinterlage von Gülten, Werth-
schriften und gegen persönliche Bürgschaf-
ten; sie befaßt sich mit Ankauf und Ver-
kauf von Liegenschaften, Schuldtiteln, For-
derungen,mitDisconto, Wechsel und Conto-
Corrent Geschäften rc. ;c.

Die Spar bank nimmt Gelder an

gegen Obligationen oder in Conto-
Corrent und verzinset dieselben je nach

der Größe der Summe und der Kündi-
gungsfrist zu 4 bis 5 °/o.

Der Geschäftsführer:
26 Haltrr-Probstatt

Der
christliche Staatsmann.
Dieses von Gf. Th. Scherer-Boceard

verfaßte Handbuch für jeden Staatsbürger
zur richtigen Erkenntniß und Ausübung
seiner politischen und socialen Rechte und

Pflichten wurde von der Schweizer
K ir ch e n z e i tu n g Nr. 4, Vater-
land Nr. 47, S o l o t h u r n e r A n-

z e i g er Nr. 49, O st s ch weiz Nr. 58,
Freiburgcr Zeitung Nr. 18,
Walliser Bote Nr. 8, O b w a l d-

ner Volksfreund Nr. 10, Chro-
niqueur Nr. 34 und 40, Echo vom
Jura Nr. 40, Neue Zuger Zei-
tung Nr. 26, V o l k s s ch u l b la t t
Nr. 12, Liberté Nr. 95 ?c. bestens

empfohlen, kann von nun an um Fr. 2. 80
bezogen werden bei B. Schwendimann in
Solothurn.

BeiB.Schwendimann, Buchdrucker
in Solothurn, ist zu haben:

Schematismus
der

schweizerischen Kapuzinerprovinz.
Preis 25 CtS.

Ws «» SA »I Z« l

Liquidation von Kirchcuoruaten. i
Der Unterzeichnete macht hiemit der Hochw. Geistlichkeit die ergebene ^

Anzeige, daß er die von seinem Schwiegervater, dem wohlbekannten Hin. »
B. Jeker-Stehli sel., hinterlassene Kirchenornathandlung übernommen^
hat und liquidirt. ^

Das reichhaltige Lager besteht vorzüglich auö verarbeiteten Mcßge- L
wandern, Stolen, Chormäntcln, Fahnen, Velum, Chorhemdern, Alben, ''a

> Röcken und Krägen für Ministranten, Mcßgiirtel »., unverarbeiteten
L Stoffen, Broderie», Spitzen-Garnituren jeder Art. Schöne Auswahl von »

D Kerzenstöcken, Lampen, Rauchfäßern, Meßkännchen und viele andere Artikel. I
K Prompte Bedienung. Ausstellung der Gegenstände in meiner Woh- D

m'" nung. Herabgesetzte Preise. Bedeutender Rabatt bei größern Ankäufen. D

^ Es empfiehlt sich bestens ^
43 B. Lenzinger-Jeker, Marktgasse, 44, Bern.

Glockengießerei
von

Gebrüder Graßmayr in Jeldkirch, Vomäg, Oesterreich,

empfiehlt sich in Herstellung

neuer Geläute,
unter Garantie für vollständig reine Harmonie, schönen, reinen Ton und Guß.

Der Umgutz alter Glocken in harmonische Stimmung zu schon - vor-
handenen Glocken wird bestens besorgt. 36"

Im Verlage von Gebr. Carl ck Nikolaus Beuzinger in Einsiedeln ist soeben

erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 48

Das Vater unser
in Betrachtungen erklärt.

Nebst den gewöhnlichen Andachtsübungen
von

Conrad Maria Csflnger 0. L. L.

Mit Mi Photographien und zwei Hchschuittbildern.
480 Seiten. Preis broschirt Fr. 1. 20, gebunden zu Fr. 2. 40, Fr. 2. 15

und Fr. 2.
18°.

Der hl. Gallus und Othmar.
Metrachtungen und Andachten

für
katholische Christen.

Zum kirchlichen und häuslichen Gebrauche bearbeitet

von

August Egger,
bischöfl. Ofstzial und Domdekan in St. Gallen.

Mit 3 Stahlstichen, gr. 18°. 448 Seiten.

Preis broschirt Fr. 1. 25, gebunden zu Fr. 2. 25, Fr. 2. 10 und Fr. 1. 65.

Soeben ist erschienen:

Der katholische Gottesdienst und das katholische Kirchen-
jähr, für höhere Volksschulen dargestellt von F. Iischer, Direktor und

Religionslehrer der Mädchenschulen in Luzern. Zweite Auflage. Preis droscht
Fr. l und gebunden Fr. 1. 30.

Dieses Büchlein erklärt den katholischen Gottesdienst und öas katholische Kirchenjahr >n>i

den verschiedenen Festen. Es soll zum richtigen Verständniß derselben und zur Hebung wahr^
Andacht beitragen. Dasselbe ist nicht allein als Leitfaden für den Religionsunterricht, sonder»
auch zur Belehrung des Volkes über die erhebendsten hl. Ceremonien der Kirche bestimmt.

Verlag von C. F. Prell's Buchhandlung
in Luzern. 49

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

